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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1976

Norm

ABGB §1010

EGVG ArtVIII Abs1 litd

WinkelschreibereiV §1

ZPO §31

Rechtssatz

Die bloße Entgegenahme eines Auftrages oder einer Vollmacht zu unerlaubter Vertretungstätigkeit verstößt für sich

allein noch nicht gegen das Verbot der Winkelschreiberei, weil § 1 lit b WinkelschreiberV lediglich das Einschreiten als

Bevollmächtigter bei Gericht untersagt; erst das tatsächliche Auftreten als Parteienvertreter vor Gericht - nicht aber die

ihm vorangehenden bloßen Vorbereitungshandlungen - erfüllen den Tatbestand der Winkelschreiberei.
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